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Sachstandsbericht: 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.11.2015 hat der Gemeinderat einstimmig 
beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2016 auf folgende Hebesätze anzupassen: 
 
Grundsteuer A: 320 v. H 
Grundsteuer B: 300 v. H. 
Gewerbesteuer: 340 v. H. 
 
Die neuen Hebesätze wurden im Tuninger Boten bekannt gemacht und auch in der lokalen 
Presse wurde über die geänderten Hebesätze berichtet.  
 
In den vergangen Jahren war es in Tuningen, wie in den meisten Gemeinden, gängige Praxis 
die Hebesätze innerhalb der Haushaltssatzung zu regeln. D.h. die Hebesätze wurden in der 
Haushaltssatzung festgelegt und sie waren erst ab dem Zeitpunkt verbindlich, ab dem auch 
die Haushaltssatzung rechtskräftig war.  
 
Da diese Vorgehensweise zunächst auch für 2016 so angedacht war, sind die neuen 
Hebesätze bislang noch nicht in die Steuerbescheide eingeflossen. Die Haushaltsberatungen 
sind aktuell noch nicht beendet und die Haushaltssatzung 2016 wird frühestens Mitte/Ende 
Mai Rechtskraft erlangen. Dies hätte zur Folge, dass die neuen Hebesätze erst danach, also 
ca. ab dem 2. Halbjahr, in die Steuerbescheide eingearbeitet werden können.  
 
Für die Einnahmen der Gemeinde macht es aktuell keinen großen Unterschied, ob die 
Hebesätze ab der zweiten oder dritten Steuerrate gelten. Ein umso größerer Unterschied 
besteht jedoch auf Seiten der Steuerpflichtigen. Wenn die erhöhten Steuersätze nicht schon 
im Mai eingearbeitet werden können, verteilt sich die gestiegene Steuerlast nur noch auf 2 
Steuerraten und führt somit zu einer stärkeren Belastung der Steuerpflichtigen im zweiten 
Halbjahr 2016.  
 
Deshalb schlägt die Verwaltung vor, für 2016 erstmalig eine Hebesatzsatzung zu erlassen. 
Diese ist unabhängig von der Haushaltssatzung und kann nach dem Gemeinderatsbeschluss 
direkt veröffentlicht und der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt werden. Somit könnten die 
neuen Hebesätze noch vor der nächsten Steuerrate im Mai rechtskräftig im System 
eingepflegt werden. 
 

 



  

Die Vorgehensweise wurde bereits mit der Rechtsaufsichtsbehörde besprochen und es gibt 
keine Einwände von dieser Seite. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Hebesatzsatzung zum 01.01.2016 wie im Anhang dargestellt. 
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